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Wer Strafrecht sagt, 
muss auch Fischer sagen.

Das Referenzwerk für alle 
 Prozessbeteiligten
Konkurrenzlos aktuell durch seine jährliche Erscheinungswei-
se, zuverlässig, umfassend, pragmatisch und dezidiert
– das ist auch der neueste »Fischer«. Er bietet dem Strafrechts-
praktiker alles, was er für seine Arbeit braucht. Kompakt 
und handlich in einem Band liefert er als erste Anlaufstelle 
zuverlässige und schnelle Antworten.

Zur Neuaufl age
Die 70. Aufl age berücksichtigt vollständig die Literatur, Recht-
sprechung und Gesetzgebung für den Zeitraum Oktober 2021 
bis Oktober 2022, u.a. die Gesetze

 zur Änderung des StGB – Aufhebung des Verbots der Wer-
bung für den Schwangerschaftsabbruch (§ 219a StGB), 

 zur Änderung des HeilmittelwerbeG, 
 zur Änderung des Schwangerschaftskonfl iktG, 
 zur Änderung des EinführungsG zum StGB und zur Ände-

rung des G zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach 
dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller 
Handlungen verurteilten Personen,

 zur Verbesserung der Transparenzregeln für die Mitglieder 
des Deutschen Bundestages und zur Anhebung des Straf-
rahmens des § 108e des StGB, 

 zur Änderung des InfektionsschutzG und weiterer Gesetze 
anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite.

Ebenfalls bereits berücksichtigt ist der am 20.10.2022 vom 
Bundestag beschlossene neue Abs. 5 des § 130 StGB (Volksver-
hetzung).

Zum Autor
Dr. Thomas Fischer war bis Ende April 2017 als Vorsitzender 
Richter am Bundesgerichtshof tätig und ist Strafverteidiger 
sowie Honorarprofessor an der Universität Würzburg.
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In Leinen € 105,–
ISBN 978-3-406-79239-7

beck-shop.de/33811272

 NEU
im Dezember 2022

Wer wissen will, was im Strafrecht aktuell zu wissen ist, 
kommt als Verteidiger, Staatsanwalt, Richter, Referendar 
oder Studierender an diesem Kommentar nicht vorbei. Der 
nach wie vor zweistellige Preis ist angemessen. Das Geld gut 
angelegt.

Stern Strafrecht 7/2022, zur Voraufl age
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